
 

 

Synopse / Artikelerläuterung 

 

Reglement über Schule und Bildung der Gemeinde Glarus Nord (Bildungsreglement) 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SRS Nummern) 

Neu: 4.2-1 
Geändert: – 
Aufgehoben: 4.2-1 

Entwurf Notizen 

[Geschäftstitel]  

Der [Autor]  

beschliesst:  

I.  

1 Allgemeine Bestimmungen  

Art.  1 
Zweck 

Übertragung Artikel aus Schulordnung und terminologische Anpassung 

1 Das Bildungsreglement regelt den Schulbetrieb der Gemeinde 
Glarus Nord, soweit dieser nicht durch die Gemeindeordnung o-
der das kantonale Recht zwingend festgelegt ist. 

 

Art.  2 
Aufgaben 

Übertragung Artikel aus Schulordnung 

1 Die Gemeinde Glarus Nord führt die folgenden Schultypen der 
Volksschule und schulischen Einrichtungen: 

 

a) den Kindergarten;  

b) die Primarschule;  

c) die Sekundarstufe I.  
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2 Die Gemeinde kann weitere Organisationsformen wie z.B. Ba-
sisstufe, Grundstufe, Einführungsklasse, Kleinklasse, Niveau-
stufe (Sek I) anbieten. 

Ergänzung der Kleinklasse. Auf die separate Nennung der Basisstufe in einer eigenen Ziffer 
wird inskünftig verzichtet. 

3 Die Gemeinde organisiert den Unterricht in Blockzeiten und 
sorgt für bedarfsgerechte Tagesstrukturen. 

 

Art.  3 
Zusammenarbeit mit Dritten 

Übertragung Artikel aus Schulordnung 

1 Die Gemeinde Glarus Nord kann zur Erfüllung ihrer schuli-
schen Aufgaben mit anderen Organisationen oder Gemeinden 
zusammenarbeiten und die dazu geeignete Rechtsform wählen. 

 
Anpassung Begriff «Organisationen» statt «Korporationen». 

2 Sie kann Aufgaben gemeinsam mit privatrechtlichen Institutio-
nen erfüllen oder sie ihnen übertragen. 

 

3 Entsprechende Vereinbarungen werden gemäss den Finanz-
befugnissen der Gemeindeordnung abgeschlossen. 

 

Art.  4 
Schulanlagen 

Übernahme aus Schulordnung 

1 Die schulischen Anlagen und Einrichtungen stehen, soweit es 
der Schulbetrieb gestattet, auch der Bevölkerung zur Verfügung. 
Die Benützung wird im Benutzungsreglement für die öffentlichen 
Infrastrukturen geregelt. 

 
 
Anpassung der Bezeichnung des Reglements an heutige Gegebenheiten.  

2 Organe  

Art.  5 
Gemeinderat 

Festhaltung Zuständigkeit Gemeinderat 

1 Der Gemeinderat trägt die Verantwortung für die Qualität der 
Schule. 

 

2 Der Gemeinderat legt auf Antrag der Bildungskommission die 
Entwicklungs- und Legislaturziele für die Schule fest. 

Festhaltung Verantwortlichkeit und Zuständigkeit des Gemeinderates gem. rev. BiG 
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3 Der Gemeinderat erlässt die erforderlichen Ausführungsbe-
stimmungen zu den kantonalen und kommunalen Vorschriften 
betreffend Schule und Bildung in der Bildungsverordnung. 

 

4 Der Gemeinderat wählt die Mitglieder der Bildungskommission.  

5 Der Gemeinderat wählt die Hauptschulleitung und die Schullei-
tungen. 

 

Art.  6 
Bildungskommission 

Festhaltung Zuordnung und Zuständigkeit der Bildungskommission gem. rev. BiG 

1 Die Bildungskommission ist dem Gemeinderat zugeordnet und 
zuständig für die strategische Führung der Schule in der Ge-
meinde. 

 

2 Die Bildungskommission berät den Gemeinderat zu den Ge-
schäften der Schule. Sie berät die Hauptschulleitung strategisch. 
Weiter erfüllt sie die ihr durch das kantonale Bildungsgesetz und 
seine kantonalen und kommunalen Ausführungsbestimmungen 
übertragenen Aufgaben. 

 

3 Die Bildungskommission sorgt dafür, dass die Schulen und 
schulischen Institutionen ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag 
zeitgemäss zum Wohl der Lernenden erfüllen können. 

 

4 Die Bildungskommission bereitet die Legislaturziele für die 
Schule zuhanden des Gemeinderates vor und nimmt vom Schul-
budget Kenntnis. 

 

Art.  7 
Hauptschulleitung 

Festhaltung Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen der Hauptschulleitung gem. rev. 
BiG 

1 Die Hauptschulleitung wird vom Gemeinderat gewählt. Sie ist 
Mitglied der Geschäftsleitung. 
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2 Die Hauptschulleitung ist zuständig für die operative, perso-
nelle und finanzielle Führung des Bereichs Bildung. Sie verant-
wortet insbesondere die Entwicklung und Sicherung der Schul- 
und Unterrichtsqualität in der Gemeinde und nimmt die perso-
nelle Führung der Schulleitungen, der Fachstelle Sonderpäda-
gogik und der Leitung der Schulverwaltung wahr. 

 

3 Die Hauptschulleitung erfüllt die ihr durch das kantonale Bil-
dungsgesetz und seine kantonalen und kommunalen Ausfüh-
rungsbestimmungen übertragenen Aufgaben. 

 

4 Die Hauptschulleitung ist die Anstellungsinstanz für die Lehr-
personen. 

 

5 Die Hauptschulleitung führt die Schulleitungskonferenz, wobei 
der Gemeinderat weitergehende Vorschriften zur Schulleitungs-
konferenz in der Bildungsverordnung erlässt. 

 

6 Die Hauptschulleitung nimmt an den Sitzungen der Bildungs-
kommission teil. Sie berät und unterstützt den Gemeinderat und 
die Bildungskommission in schulischen Fragen. 

 

7 Die Hauptschulleitung ist für die Klassenplanung verantwort-
lich. Sie legt die Klassenplanung jährlich dem Gemeinderat zur 
Kenntnisnahme vor. 

 

8 Die Hauptschulleitung vertritt den Bereich Bildung in der Zu-
sammenarbeit mit dem Kanton und den anderen Gemeinden. 

 

Art.  8 
Schulleitung 

Festhaltung Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen der Schulleitung gem. rev. BiG 

1 Die Schulleitung ist zuständig für die pädagogische und unmit-
telbare personelle Führung der Lehrpersonen, das Qualitätsma-
nagement, die interne Evaluation, die schulinterne Weiterbildung 
sowie die Organisation des Schulbetriebs und das Budget der 
zugeteilten Schuleinheit. 
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2 Die Schulleitungen nehmen Einsitz in der Schulleitungskonfe-
renz. In der Bildungsverordnung finden sich dazu weitergehende 
Regelungen. 

 

3 Die Schulleitungskonferenz setzt sich aus der Hauptschullei-
tung und den Schulleitungen der verschiedenen Schuleinheiten, 
der Leitung Tagesstrukturen, der Fachstelle Sonderpädagogik 
sowie der Leitung Schulverwaltung zusammen. 

 

3 Schulbetrieb  

Art.  9 
Überprüfung Schulqualität 

Übernahme aus Schulordnung und Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 

1 Das Ressort Bildung gewährleistet die Schulqualität gemäss 
den Bestimmungen des kantonalen Bildungsgesetzes. 

 

2 Zu diesem Zweck werden, nebst den Qualitätskontrollen der 
Schulleitungen, der internen Evaluation in der Verantwortung 
der Hauptschulleitung auch durch die Abteilung Volksschule 
(Departement Bildung und Kultur) unter Einbezug von Erzie-
hungsberechtigten, Lernenden, Lehrpersonen und Schulfüh-
rung, periodisch Schulbeurteilungen durchgeführt. 

 

Art.  10 
Schuleinheiten 

Übernahme aus Schulordnung und Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 

1 Die Schule wird in geleiteten Schuleinheiten in der Gesamtver-
antwortung der Hauptschulleitung geführt. 

 

Art.  11 
Unterricht 

Übernahme aus Schulordnung und Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 

1 Die Schulleitungskonferenz legt in Ergänzung der kantonalen 
Regelungen die wöchentlichen Unterrichtszeiten, die Blockzei-
ten, die Pausenzeiten sowie abweichende Schulschlusszeiten 
bei besonderen Gelegenheiten fest. 
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Art.  12 
Pausen 

Übernahme aus Schulordnung und terminologische Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 

1 Die Schulleitungen organisieren eine Pausenaufsicht. Die 
Lehrpersonen sind verpflichtet, die zugeteilte Aufsicht im Rah-
men des Berufsauftrages zu übernehmen. 

 

Art.  13 
Stundenplan 

Übernahme aus Schulordnung und terminologische Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 

1 Der Stundenplan wird von den Schulleitungen geplant und von 
der Hauptschulleitung auf Basis der Richtlinien der kantonalen 
Vollzugsverordnung erlassen. Die Lehrpersonen sind bei der 
Ausarbeitung der Stundenpläne anzuhören. 

 

Art.  14 
Schülertransport 

Übernahme aus Schulordnung und terminologische Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 

1 Der Gemeinderat regelt die Schülertransporte.  

Art.  15 
Besondere Veranstaltungen 

Übernahme aus Schulordnung und terminologische Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 

1 Die Hauptschulleitung erlässt im Rahmen des Budgets Richtli-
nien zur Ausgestaltung von besonderen Unterrichtsveranstaltun-
gen und regelt die Teilnahmeverpflichtungen für Lehrpersonen 
und Lernende. 

 

Art.  16 
Kostenbeiträge 

Übernahme aus Schulordnung und terminologische Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 

1 Soweit es die gesetzlichen Vorgaben zulassen, kann der Be-
reich Bildung von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten Kos-
tenbeiträge einfordern. 

 

4 Lernende  

Art.  17 
Schulbesuch 

Übernahme aus Schulordnung und terminologische Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 



- 7 - 
 
 

 

Entwurf Notizen 

1 Lernende sind zum regelmässigen Schulunterricht verpflichtet. 
Sie haben sich in Schule und Öffentlichkeit angemessen zu ver-
halten. 

Die Begriffe «anständig und rücksichtsvoll» werden durch «angemessen» ersetzt. 

Art.  18 
Absenzen 

Übernahme aus Schulordnung und terminologische Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 

1 Die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten haben der Lehrper-
son Absenzen umgehend zu melden. Bei mehrtägigen sowie 
häufiger vorkommenden Abwesenheiten wegen Krankheit oder 
Unfall haben die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten auf 
Verlangen ein Arztzeugnis vorzuweisen. 

 

2 Der Gemeinderat erlässt weitere Bestimmungen betreffend Ab-
senzen in der Bildungsverordnung. Bei Zuwiderhandlungen ge-
gen die massgeblichen Vorschriften können die Eltern bzw. die 
Erziehungsberechtigten von der Hauptschulleitung verwarnt o-
der mit Busse bestraft werden. 

 

Art.  19 
Urlaub 

Übernahme aus Schulordnung und terminologische Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 

1 Der Gemeinderat erlässt Ausführungsvorschriften betreffend 
Urlaubs- und Dispensgewährung in der Bildungsverordnung. 

 

2 Bei Zuwiderhandlungen gegen die massgeblichen Vorschriften 
können die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten von der 
Hauptschulleitung verwarnt oder mit Busse bestraft werden. 

 

Art.  20 
Übertritt 

Übernahme aus Schulordnung und Anpassung in eine «Kann»-Formulierung. 

1 Der Gemeinderat kann in Ergänzung zur kantonalen Promoti-
onsverordnung Richtlinien für die Regelung des Übertritts von 
Lernenden von einer Schulstufe in eine andere in der Bildungs-
verordnung erlassen. 

 

5 Eltern bzw. Erziehungsberechtigte  
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Art.  21 
Pflichten 

Übernahme aus Schulordnung und terminologische Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 

1 Schule, Eltern und Erziehungsberechtigte arbeiten nach kanto-
nalem Bildungsgesetz und den entsprechenden Verordnungen 
in Erziehung und Ausbildung zusammen. Die Eltern bzw. die Er-
ziehungsberechtigten haben das Kind zum regelmässigen 
Schulbesuch anzuhalten. Bei unterlassener Mitwirkungspflicht 
können sie von der Hauptschulleitung verwarnt und/oder ge-
büsst werden. 

 

Art.  22 
Rechte 

 

1 Die Schulleitung oder die Klassenlehrperson informiert die El-
tern bzw. die Erziehungsberechtigten frühzeitig in geeigneter 
Weise über besondere Schulanlässe und Themen, welche für 
sie von Bedeutung sind. 

 

2 Eltern und Erziehungsberechtigte können Auskunft über Leis-
tung und Verhalten des Kindes verlangen und in dessen Arbei-
ten Einsicht nehmen. Zusätzlich können sie ihr Kind nach Ab-
sprache mit der Lehrperson in den Unterrichtsstunden besu-
chen. 

 

6 Lehrpersonen  

Art.  23 
Berufsauftrag 

Übernahme aus Schulordnung und terminologische Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 

1 Die Lehrpersonen orientieren sich in der Ausübung ihrer beruf-
lichen Tätigkeit nach dem Berufsauftrag gemäss den Bestim-
mungen des kantonalen Bildungsgesetzes und den entspre-
chenden Verordnungen. 

 

Art.  24 
Weitere Aufgaben 

Übernahme aus Schulordnung und terminologische Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 
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1 Die Schulleitung kann Aufgaben, die sich aus dem Schulbe-
trieb ergeben oder gemäss kantonalen Bestimmungen vorge-
schrieben sind, im Rahmen des Berufsauftrages einzelnen Lehr-
personen übertragen. Personelle Führungsaufgaben sind nicht 
übertragbar. 

 

Art.  25 
Weiterbildung 

Übernahme aus Schulordnung und terminologische Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 

1 Die Lehrpersonen sind zur fachlichen und pädagogischen Wei-
terbildung berechtigt und verpflichtet. Gegenüber Vorgesetzten 
haben sie sich auf Verlangen darüber auszuweisen. 

 

Art.  26 
Urlaub und Stellvertretung 

 

1 Der Gemeinderat kann in der Bildungsverordnung Vorschriften 
zur Urlaubsgewährung und für Stellvertretungseinsätze erlas-
sen. 

 

7 Rechtspflege  

Art.  27 
Beschwerdeinstanzen 

Erstmalige Aufführung des korrekten Instanzenzugs. 

1 Gegen Verfügungen von untergeordneten Schulorganen kann 
bei der Hauptschulleitung Beschwerde erhoben werden. 

 

2 Gegen Verfügungen der Hauptschulleitung kann beim Gemein-
derat Beschwerde erhoben werden. 

 

3 Gegen Beschwerdeentscheide des Gemeinderates kann beim 
kantonalen Departement Bildung und Kultur Beschwerde erho-
ben werden. 

 

4 Die Beschwerdeentscheide des kantonalen Departements un-
terliegen der Beschwerde an das Verwaltungsgericht. 

 

8 Straf - und Zwangsbefugnisse  
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Art.  28 
Straf- und Zwangsbefugnisse 

Übernahme aus Schulordnung und terminologische Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. 

1 Die Hauptschulleitung kann bei Zuwiderhandlung gegen Best-
immungen dieses Bildungsreglements und seiner Ausführungs-
bestimmungen sowie gegen kantonale Gesetze Geldbussen von 
CHF 100.00 bis CHF 2'000.00 einfordern. 

 

2 Bei wiederholten Zuwiderhandlungen kann die Hauptschullei-
tung Lernende auf der Grundlage des Bildungsgesetzes von der 
Schule ausschliessen. 

 

9 Schlussbestimmungen  

Art.  29 
Inkrafttreten 

 

1 Dieses Bildungsreglement tritt nach unbenutztem Ablauf des 
fakultativen Referendums per 01.08.2026 in Kraft. 

 

II.  

Keine Fremdänderungen.  

III.  

Der Erlass SRS 4.2-1 (Schulordnung vom 31. August 2016) wird 
aufgehoben. 

 

IV.  

[Abschlussklausel]  

[Ort]  

[Behörde]  

 

https://glarus-nord.tlex.ch/data/4.2-1/de

